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Barrieren in 
der Freizeit und 
im Rechtsverkehr 
Benachteiligungsverbot von 
Menschen mit Behinderungen 

Vo n Fellx We lti 

I. Einführung 
Was Menschen in ihrer Fre izeit tun, ist 
nach Sache und rechtlicher Regelung 
vielgesta ltig. Freizeit bedeutet Frei
he it, zu tun und zu lassen, was man wil l. 
Doch ist auch dieses Reich der Freiheit 
durch vie lfä ltige soziale und rechtliche 
Beziehungen strukturiert, in denen 
di ffe renziert und diskriminiert, unter
schieden und benachteiligt wird. 

Dies kann als Ausdruck einer freien 
und in sich differenzierten Gesellschaft 
gewertet werden. Doch sind auch die 
Akti vitäten in der von Erwerbsarbeit 
freien Zeit fi ir die Menschen zum Teil 
sehr wichti g, um ihre Persönl ichke it zu 
entfalten. In ihrer Summe tragen sie er
heb lich zur Integrat ion der Gesell schaft 
als ei ner Voraussetzung des demokra
tischen und sozialen Rech tsstaats bei. 
Kultur, Kunst, Sport und Vere inswesen 
sind deswegen und insofern nicht nur 
Felder der Fre izeit und Freiheit, son
dem auch Institutionen, die indi vidua l
rechtlichen und institutionellen Schutz 
des Völkerrechts, Europäischen und 
deutschen Verfassungsrec1l1s und die 
Fördenmg des Staates genießen. 

En tsprechend intensiv werden öf
fentl ich-rechtliche Einwirkungen 
auch dan n, wenn Ak teure des privaten 
Rechts diese Bereiche gestalten. Man-
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ches, was in der Freizeit geschieht, ist 
auch notwendige Voraussetzung fU rdas 
Leben der Einzelnen und der modemen 
Gese Ilscha n, etwa d ie du reh ö ff ent I i ehe 
Infrastruktur und öffen tliches Ree ht ge
wä hrle istete Mobilil1i L 

Das Recht der Daseinsvorsorge und 
öffentl ichen EinriChtungen benlht seit 
jeher aufder Voraussetzung ei nes al l ge
meinen Zugangs. Doch hat die Diskus
sion um Benachtei ligungen den Blick 
dafUr geschärft, dass Gruppen von 
Menschen bisher ganz oder te il weise 
davon ausgeschlossen waren und sind. 
Unter dem Leitbegri ffde r Barrierefre i
heitsind in den vergangenen Jahren Re
gelungen der Behindertengleichste l
lungsgesetze vom Bund 1 und von fast 
a llen Ländern 2 geschaffen worden, die 
in diesem Kontex t zu erwähnen sind. 

An den Beispielen von Gaststätten und 
Hotels, von Vereinen, sozialen und 
öffentlichen Einrichtungen, von Mo
bi lität im Nah- und Fernverkehr und 
schließlich von Fre izeit-Unfal lversi
cherungen lassen sich einige Hinweise 
rur die Anwendung des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz und sein 
Zusammenwirken mit Nonnen des öf
fen tl ichen Rechts geben. Im AGG sind 
fü r die zivi lrechtl ichen Beziehungen in 
der Freizeit die §§ 1 bis 5 und 19 bis 2 1 
maßgeblich. 

Im Vergleich zum Arbeitsrecht, aber 
auch zum Wohnraummietrecht, ist zu 
beachten, dass viele der hier in Rede 
stehenden Verträge und Rechtsverhält
nisse punktuell sind, so dass auf Dau
erschuldverhältnisse zugeschnittene 
Normen und Argumente hier nicht grei
fen. Damit ist nicht gesagt, dass - wie 
aus der Gesetzesbegriindung miss-
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verstanden werden könnte - Dauer
schu ldverhältnisse wie die Vennietung 
von Kfz oder der Verbraucherkredit 
kei ne Massengesehäfte im Sinne von 
§ 19 AGG seien. 3 Auch diese kommen 
vielmehr oft ohne Ansehen der persön
lichen Merkmale in ei ner Vielzahl von 
Fä llen zu vergleichbaren Bedingungen 
zustande. 

Da die Gleichbehandlungsrahmen
richtlinie 2000178 4 nur furdcn Bereich 
von Beschäftigung und Beruf gilt, ist 
rur die Rechtsbeziehungen in der Frei· 
zeit das europäi sche Recht vor allem 
dann in di e Kritik und Auslegung des 
AGG ei nzubeziehen, wenn die Merk
male der Rasse, ethnischen Herkunft 
und des Geschlechts in Rede stehen. 
Im Übrigen sind die Merkmale Religi
on und Behinderung auch a ls besonde
re Gleichheitsmerkmale aus Artikel 3 
Abs. 3 Grundgesetz geschützt. 

Alter und sexuelle Identil!.lt als persön
lich nicht beeinftussbare Merkmale 
dürfen unter dem allgemeinen Gleich
heitssatz keine Gründe fUrwillkürliche 
Behandlung sein .5 Staatl iche Schutz
pflichten und die mittelbare Drittwir
kung der Grundrechte haben auch ohne 
europäische Richtlinien ziv il recht
licher Benachteiligung Grenzen gezo
gen.6 

11. Gaststätten und Hotels 
Was wäre Freizeit ohne Gaststätten? 
Essen gehen, mit Freunden oder Be
kannten sitzen und trinken, in ei ner Dis
kothek tanzen gehen odereinenAusflug 
machen: In der Gaststätte gesellen sich 
Menschen zueinander. Voraussetzung 
dafilr ist, dass sie freien Zugang bekom
men. Die VerweiAerung des Zugangs 

zu Gaststätten und insbesondere Dis
kOlheken au(Grund von Hautfarbe und 
Nationalität gehört zu den meistdi sku
tierten Fällen zivi lrec htl icher Gleich
behandlung. Doch auch behinderten 
Menschen wird immer wieder der Zu
triU zu Gaststätten verwehrt. 

Nach § I Gaslstättengesetz wendet sich 
ein Gaststättengewerbe an jedennann 
oder an bestimmte Personenkreise. Ist 
damit gesagt, dass die Beschränkung 
auf jedweden Personen kreis rechtmä
ßig ist, weil das Gaststtl.ttenangebot in 
solchen Fä llen mit Recht kein Massen
geschäft ist? Eine solche Auslegung 
wUrde verkennen, dass die Beschrän
kung auf best immte Personen kreise 
- etwa in der Vereinsgastronomie oder 
einem Klub - nicht gleichbedeutend ist 
mit der beliebigen Auswahl von Per
sonen. Vielmehr wird hiervon vornher
ei n ein Angebot an einen bestimmten 
- also auch abstrakt-generell rechtmä
ßig bestimmbaren - Personenkreis de
finiert . 

Für di e Masse der Gaststätten, die dies 
nicht getan haben, gilt, dass sie sich an 
,jedennann" wenden und damit auch 
ein Massengeschäft im Sinne von § 19 
Abs. I AGG betreiben. Sie dürfen nie
manden mehr nach einem der im AGG 
genannten Kriterien abweisen. Wie 
verhält es sich aber dort, wo die Klub
karte Eintrittsvoraussetzung ist? Diese 
Gaststätten wenden sich an einen be
stimmten Personenkreis und sind inso
fern frei, eine Auswahl zu treffen. Für 
die Auswahlkri terien be im Abschluss 
dieses indi viduellen Rechtsgeschäfts 
gilt jedoch, dass sie s ich im Rahmender 
Rechtsordnung bewegen müssen. Da· 
mit ist entsprechend der strengen Wer-
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tung der Anti-Rass isI11us-Richtl inie 
undnach § 19Abs.2AGGmit§2Abs. 1 
Nr. 8 AGG di e Auswahl der Klubkar
teni nhaber nach Rasse und ethn ischer 
Herkunfi nicht erlaubt, soweit diese 
Dienst leistung der Öffen tlichkeit zur 
Verfi.lgungsleht. 

Nach der g,ebotenen effektiven Ausle
gung des Offent lich kei lsbegriffs wird 
damit allenfalls der echte Privat-Klub 
die Freiheit zur persönlich-subjekti ven 
Auswahl seiner Mitglieder behalten. 
F lira lle anderen Unlerscheidungsmerk -
male einschließlich der Behinderung 
g ilt nach § 19 Ahs. I AGG cin weniger 
strenger Unterscheidungsmaßstab. 
Fraglich ist, ob dieser - zusammen mit 
der Wertung des Gaststättengesetzes -
dazu führt, dass der Personenkreis, dem 
eine Gaststätte zugängl ich ist, auch an
hand dieser Kriterien best immt werden 
darf. 

Hier wird, auch unter Berücksichtigung 
von §20Abs. 1 Nr.3und4AGG,zudif
fercnzieren sein: Die ausgrenzende 
Bestimmung - "alle außer Christen", 
.. ke in Zugang rur Behinderte" - ist un
zulässig. Dagegen kann di e exk lusive 
Bestimmung eines Gästekreises dem 
legitimen Bedürfnis nach gesellschaft
li cher Gruppenbi ldung entsprechen. 
Die nur rur Christen oder Moslems, 
nur für Homo- oder Heterosexuelle, rur 
Frauen oder Männer zugängl iche Gast
stätte dürfte jedenfal ls im Grundsatz er
laubt sein. 

Dabei können aber d ie Umstände des 
Einzelfalls nicht außer Acht bleiben: 
Bei der Ausflugsgaststätte im Wald 
kann das Interesse an der Durchset
zung der Gleichbehand lung groß sein, 
wä hrend es bei Gaststätten rur spezi-
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elle Interessen in Vergnügungsvierteln 
fehlt. Somit können auch Freizeitver
anstaltungen rur Zielgruppen als er
laubt eingeord net werden, se ien es die 
" Ü-30-Party", die Seniorendi skothek, 
der "Tuntenball", di e christliche Tee
slu be oder der GehörlosentrefT. 

Ein besonderes Thema ist die Benach
teiligung von Gästen a ls Reflex au f die 
Einstellungen und Handlungen anderer 
Gäste. In der RechL<; prechung ist es in 
vier Fällen diskutiert worden an Hand 
der Klagen von Hotelgästen, die die 
Anwesenheit behinderter Menschen 
im Hotel als Reisemangel angesehen 
hatten und in zwei Fällen auch Recht 
bekamen.7 

Unter dem AGG so llte klar sein, dass 
ein rechtlich gebotenes Verhalten, näm
lich die Aufnahme behinderter Gäste, 
grundsätzlich im Verhältnis zu anderen 
Gästen keinen Mangel begründen kann. 
Somit kann sich ein Wirt nicht mehr auf 
diese jetzt vera ltete - schon seinerzeit 
falsche - Rechtsprechung berufen, 
wenn er behinderten Gästen Bewirtung 
und Unterkunft verweigert. Er kann 
sich aber auch nicht schlicht auf das 
befurchtete Fernbleiben anderer Gäste 
berufen.8 

Zu venne idende Gefahren oder Schä
den im Sinne von § 20Abs. I Nr. I AGG 
wären entweder solche, di e aus dem 
Verhalten der inkriminierten Gäste 
oder rur sie selbst entstehen. So kann 
es rechtmäßig sein, an manchen Tagen 
in einer Gaststätte nicht Manchester
United-Fans neben den gegnerischen 
Borussia-Dortmund-Fans zu bewirten. 
A ll erdings si nd befUrchtete Schäden 
wegen mangelnder Barrierefreiheit 
einer Gaststätte oder ei nes Hotels ein 
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Ei nfa llslor ruf Benachteil igungen we
gen Behinderung. Dies macht deu tlich, 
dass die vorgebrach ten Grunde der Ver
kcbrssicherung nicht überzogen sein 
dürfen und Uberprüfbar sein müssen 9 

und dass die ziv ilrechtl iehe Gleichbe
handlung durch öffentlich-rechtl ich 
durchgesetzte ßarrierefreiheit zu er
gänzenist. 
Einen Kon lrahierungszwang schließt 
§ 15 Abs. 6 AGG für Arbeitsverhä lt
nisse aus. Für andere z ivi l rechtliche 
Beeinträcht igungen gilt dies nicht. Die 
benachtei ligte Person kann nach § 2 1 
Abs. 1 AGG die Beseitigung der Be
einträchtigung verl angen. Schon nach 
dem Wortlaut wird d ie rechtswidrige 
Verweigerung eines Venragsschl usses 
am Besten durch den Vertragsschl uss 
selbst beseil igt. 10 

Anders a ls bei der Bewerbung um Ar
beitsplätze oder Wohnungen kommt es 
beim Begehren auf einen Kneipenplatz 
oder Einlass in der Diskothek auch nicht 
auf die Frage an, ob der Vertragsschluss 
gerade mit dieser Person erfolgt wäre. 
Fürd ieZukunft kan n also verlangt wer
den, die Benachtei ligungzu unterlassen 
und den Bewirtungsvert ragabzuschl ie
ßen. Für e inen darüber hinausgehenden 
Schadensersatzanspruch verlangt § 21 
Abs. 2 Salz 2 AGG ein Verschulden des 
Benachtei ligenden. 

Diese Regelung könnte wegen Versto
ßes gegen die Effektiv ität des Rechts
schutzes gemeinscha ftsrechlswid rig 
sc in ." Doch kan n es auch ausreichen, 
auf d ie Exkul pierung - etwa, wei l der 
Türsteher angeblich instruiert war, 
nicht zu diskriminieren - die Beweis
lastumkehr in § 22 AGG konsequent 
anzuwenden. 

Mag der Einze lne einen solchen Pro
zessnurausnahmsweise flih rell wollen, 
so können sich doch Antid iskriminie
rungsverbände im Sinne von § 23 AGG 
die Beseitigung von Missständen in 
diesem Bereich zur Aufgabe machen 
und mit Hilfe einzelner Betroffener 
klagen. Dazu kommt, dass jedenfalls 
in schweren Füllen eine rechtswidrige 
Verweigerung von Einlass und Bewir
tung einen Unzuverlässigkeit und da
mit fli r d ieA ufsichlsbehördeeinen Ver
sagungs- oder Widerrufsgrund rur d ie 
Gaslstättenerlaubnis darstellen kann. 12 

Far behinderte Menschen bleibt d ie 
Benachtei li gung durch Verweigerung 
eines Vertragsabschlusses das geringe
re Problem im Vergleich zu unzugäng
lichen Toi letten, unüberwind lichen 
Stufen, rur Bl inde n icht lesbare Speise
karten und anderen Formen mangeln
der Barrierefrei heit. 

Für neu erbaute Gaststätten ebenso wie 
ftir Verkaufsstatten, Versammlungs
stätten, Museen, Bibliotheken, Messe
und Ausstellungsbauten, Sportstätten, 
Spielplatze und öffentl iche Bedürfnis 
anstalten schreibt das Bauordnungs
recht in Nordrhein-Westfa len vor, dass 
die dem allgemeinen Besllcherverkehr 
dienenden Teile so zu errichten und 
instand zu halten si nd, dass sie von be
hi nderten und alten Menschen sowie 
Personen mit Kleinkindern zwecken t
sprechend genutzt und barriere frei er
reicht werden können. 13 

Die bauordnungsrecht lichen Rege
lungen si nd in den Bundesländern ver
schicden l4 und zum Teil restriktiver. In 
Meck lenburg- Vorpommem ist das Ge
bot der Barrierefreiheit auf Gaststätten 
mit mehr als 50 Plätzen beschränkl. 15 



_. 

In Hessen, Hamburg. Niedersachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen sind 
Gaststätten nicht erwähnt. Sie können 
zwar unter die Generalklausel gefasst 
werden, doch bleibt die Unklarheit 
misslich. 

Die hier maßgebliche Definition der 
Sarrierefreiheit ist in den S ehinder
tengleichstellungsgesetzen der Länder 
enthalten. Barrierefrei sind nach den 
überall ähnl ichen Definiti onen16 ge· 
stahete Lebensbereiche, wenn sie rur 
alle behinderten Menschen auffindbar, 
zugänglich und nutzbar sind. Barriere· 
freiheit entsprichldem international als 
"Universa l Design" bekannten Gedan· 
ken.17 

Im europäischen Recht findet sich der 
Rechtsgedanke der angemessenen Vor· 
kehnmgen fl.l r behinderte Menschen 
in Artikel 5 RL 2000178. Dabei geht 
es auch um die behinderungsgerechte 
- im Ergebnis barrierefreie - Einrich· 
tung und Unterhaltung von Arbeits· 
stätten einschließlich der Betriebsan· 
lagen, Maschinen und Geräte sowie 
der Gestaltung der Arbeitsplätze, des 
Arbeitsumfeldes, der Arbeitsorgani
sation und der Arbeitszeit (§ 81 Abs. 4 
Nr.4 5GB IX). 

Bei Barrierefreiheit geht es um alle 
behinderten Menschen, al so nicht nur 
um Roll stuhlfahrer, sondern auch um 
bl inde oder gehörlose Menschen . Nä· 
heres zur Barrierefreiheit von Bauten 
legen die Deutschen Industrienormen 
Nummer 18024 und 18025 fest,sodass 
sich kei n BauherraufUnklarhe it seiner 
Verpflichtungen berufen könnte. Das 
Problem hierbei ist allerdings, dass die 
meisten Behörden noch nicht konse
quent gen ug das Bauordnungsrecht 
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zugunsten von Menschen mit Behinde
rungen anwenden. la 

Es genügt übrigens nic ht geltend zu 
machen, dass eine öffentliche Einrich
tung bislang noch nicht von behinder
ten Menschen betreten worden sei, um 
sich aus dem Anwendungsbereich der 
Norm zu retten. Dies hat 2004 der VG H 
Baden-Württemberg im Fall eines Fit
nessstudios entschieden. 19 Wäre es 
anders, ließen sich mit bisherigen Zu
gangsproblemen stets neue Varianten 
rechtfertigen. Auch die Bereitste llung 
gesonderter Räume, die rur behinderte 
Menschen zugänglich sind, kann nach 
einem Urtei l des OVG Niedersachsen 
unzure ichend sein. 20 

Entsprechen die Räume der Gastwirt· 
schaft den gesetzlichen Anfordenmgen 
zur Barrierefreiheit nicht, obwohl nach 
dem I. November 2002 e ine Baugeneh
migung rur die erstmalige Errichtung, 
wesentl ichen Umbau oder wesentliche 
Erweiterung ertei lt wurde, ist die Er
laubnis für den Gaststättenbetrieb nach 
§4Abs. I Nr. 2aGastG nicht zu erteilen, 
es sei denn di e barrierefre ie Gestaltung 
der Räume ist unmöglich oder unzu· 
mutbar, wie dies etwa bei denkmalge
schützlen Räumen möglich iSl.21 Ein 
Widerrufsgrund für die Gaststättener
laubnis liegt in der Verletzung dieser 
Normjedoch nicht . 

Ob das Verbandsk lagerecht der Behin
dertenverbände nach § 6 BGG NRW 
und anderen Glcichstellungsgesctzen 
der Länder22 auch Hlr Pflichtverlet
zungen der Bauaufsicht gegenüber Pri
vaten gi ll oderob zumindest behinderte 
Menschen bei privaten Bauvorhaben 
von Gebäuden für die Öffentlichkeit 
einen NUlZerschulZ mit entsprechender 

• 
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Klagebefugnis entsprechend dem 
Nachbarschutz geltend machen kön
nen, ist mangels geruhrter Klagever
fahren ungekltirt. Es wäre wünschens
wert, wenn mutige Verbände und 
ambition ierte Anwälte an dieser Stelle 
die Rechtsentwicklung durch geeignete 
Klagen vorantreiben könnten. Jeden
falls aber kann die Erlaubnisertei lung 
nach dem Gaststättengesetz Gegen
stand einer Verbandsklage nach § 13 
des BGG Bund sein, solange das Gast
släuenrecht noch Bundesrecht ist. 23 

FOr die vor den Reformen des Bau
ordnungs- und Behindertengleich
stellungsrechts gebauten öffentlichen 
Gastwirtschaften, Hotels und anderen 
öffentlichen Gebäude privater Trä
ger hat der Gesetzgeber keine Rechts
pflichten rur Barrierefreiheit verankert. 
Er hat jedoch den Verbänden behinder
ter Menschen die Möglichkeit geschaf
fen , mit Unternehmen und Unterneh
mensverbänden Zielvereinbarungen 
zur Herstellung von Barrierefreiheit 
nach § 5 des Behindertengleichstel
lungsgesetzes des Bundes zu verlangen. 

Die wenigen bisher gesch lossenen 
Zielvereinbarungen können im vom 
Bundesministerium rur Arbeit und So
ziales gefllhrten Zielvereinbarungs
register abgerufen werden. Zu ihnen 
gehört auch die am 12. März 2005 zwi
schen dem Sozialverband VdK, der 
BAG Selbsthilfe, dem Deutschen Blin
den- und Sehbehindertenverband, dem 
Deutschen Gehörloscn-Bund sowie der 
Interessenvertretung Selbstbestimmt 
Leben Deutschland und dem Deutschen 
Hotel- und Gaststättenverband dem 
Hotelverband Deutschland geschlos
sene Zielvereinbarung über Kategorien 

und Standards rlir Beherbcrgungsbc
triebe. Doch verpflichtet sie nicht zum 
Umbau. Die Ergebnisse der modemen 
freiwilligen Selbstreguliemng sind 
also sehr ernüchternd. Dennoch könnte 
es sein, dass auch das Konzept der Ziel
vereinbarung - die auch regional ange
legt sein kann - in der Verbands- und 
Beralungspraxis noch lange nicht aus
geschöpft ist. 

111. Ve re ine 

Freizeit wird nicht nur in gewerblichen 
Einrichtungen verbracht. Viele Akti
vitäten, insbesondere im Sport und in 
der Kultur si nd an die Mitgliedschaft 
in Vereinen geknüpft. Mit dem AGG 
wird die alte Frage neu aufgeworfen, 
welche Freiheiten Vereine bei der Aus
wahl und Aufnahme ihrer Mitglieder 
haben. Ist diese Freiheit zunächst im 
Grundgesetz durch Artikel 9 eigens 
geschützt, erfährst sie rur Koalitionen 
und Berufsvereinigungen in §§ 2Abs. I 
Nr. 4, 18 AGG eine erhebliche Ein
schränkung. Eine entsprechende Rege
lung flirandere Vereine fehlt. 

Doch auch außerhalb desArbeitslebens 
können Vereine erheblichen Einfluss 
auf den Zugang zu und die Versorgung 
mit GOtem und Dienstleistungen aus
üben, die der Öffentlichkeit zur Ver
fUgung stehen. Somit wird man unter
scheiden müssen, ob ein Verein sich 
nach seiner Satzung an die Öffentlich
keit und ,jedennann" wendet oder ob es 
sich um einen Verein handelt, der nach 
seiner Satzung nur für einen bestimm
ten Personenkreisoffen steht. 

Vom GehOrlosenbund bis zum Schwu
len Sängerverein sind viele Bestim· 
mungen des Personen kreises möglich. 
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Die bereits vorgetragene DifTerenzie
nmg von ausgrenzenden und nur ex
klusiven Kriterien kann auch hier eine 
Richtschnur geben, wiederum mit dem 
Vorbehalt, dass rassische und ethnische 
Kriterien nach § 19 Abs. 2 AGG einem 
strikten Verbot unterliegen und nicht 
nach § 20 AGG gerechtfertigt werden 
kön nen. 

Zudem wird das AGG mit seinen Dif
ferenzienmgsverboten Einfluss auf die 
schon bisher bestehende Rechtspre
chung zu § 25 BGB haben, das ei ne 
Aufnahmepflicht in Vereine immer 
besteht, wenn die Ablehnung einer 
Person sachlich nicht gerechtfertigt 
ist und diese unbillig benachtei ligt. So 
werden sport fremde Aufnahmekrite
ri en in Sportvereinen schwer zu halten 
sein. Auch Dachverbände, die Zugang 
zum Spielbetrieb oder zu Hallenzeiten 
vermitte ln, können zur Aufnahme ein
zeinerVereine verpflichtet sein, wie be
reits 2000 vom LG Heidelberg zuguns
ten des homosexuellen Gesangvereins 
"QlIeerflöten" und seiner Aufnahme in 
den Badischen Sängerbund entschie
den worden isl. 24 

Besondere Rechtfertigungsmöglich
keiten bestehen nach oderentsprechend 
§ 20 Abs. I Nr. 4 AGG ru r alle Vereine 
und Verbände, die an die Religion an
knUpfen und zumindest auch der ge
meinschaftlichen Pflege einer Religion 
dienen. Sie können dabe i unter Beach
tung des jewei ligen Se lbstverständn is
ses besondere ExklusiviUI.I pflegen.2s 

IV. Soziale und öffentliche 
Einrichtungen 

Fre ize it kann auch in öffentlichen Ein
riChtungen gestaltet werden, von der 
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Volkshochschule Uber Jugendzen trum, 
Altentagessttilte und Dorfgemein
schaftshaus. Soweit sich diese kultu
re llen und sozialen Einrichtungen in 
staatl icher oder kommunaler Träger
schaft befinden, waren sie bisher schon 
durch ihre unmittelbare Grundrechts
bindung benachteil igungsfrei auszu
gestalten und sind dies auch in Zukunft, 
auch wenn ihre Angebote nicht in den 
AnwendungsbereichdesAGG fa llen. 
Verstärkt wird dies dadurch, dass mit 
demAGG in § 33cSGB I ein Benachtei
ligungsverbol wegen Rasse, ethnischer 
Herkunft und Behi nderung fil r das ge
samte Sozialgeselzbuch festgeschrie
ben worden ist. Diese Norm hat Bedeu
tung überall dort, wo Sozialleistungen 
nicht exakt im Gesetz festgeschrieben 
sind, sondern a ls Sach- und Dienstleis
tungen noch konkreti siert und zum Teil 
nach Ermessen vergeben werden müs
sen. 

Die Norm gill auch rur den gesamten 
Bereich der Kinder- und Jugendhi lfe 
(SGB VlIJ) und damit rur Jugendar
beit,26 Jugendverbandsfdrderung 27 und 
Kindenagesstälten.28 Sic beschränkt 
sich nicht auf staatliche und komm u
na le Einrichtungen, sondern mllssauch 
von den fre ien Wohlfahrtsverbänden 
beachtet werden. Dam it könnte insbe
sondere die in der Praxis undurchsich
tige Platzvergabe in Kindertagesei n
richtungen einer strengeren Kontrolle 
unterworfen werden, vorausgesetzt die 
Jugendämter oder aber klagende Ellern 
machen von der Norm entsprechenden 
Gebrauch. 

Nicht wegen der Behinderung benach
teiligt werden zu dürfen, nützt behin
denen Jugendlichen wiederum wenig, 
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wenn ihre Schul en und Jugendcinrich· 
lungen nicht barrierefrei zugänglich 
sind. Hier sind die Träger öffent licher 
Bauvorhaben nach § 7 BGG NRW ver
pflichtet - allerdings wieder nur bei 
neuen Bauvorhaben. Darüber hinaus 
si nd jedoch die Sozialleistungsträger 
nach§ 17Abs. 1 Nr. 4 SGB I allgemein 
dafUr verantwort lich, dass Verwal· 
tungs· und Dienstgebäude frei von Zu
gangs- und Kommunikationsbarrieren 
sind und Sozialleistungen in barriere
freien Räumen und Anlagen ausgefLIhrt 
werden. Dies gilt also rur jedes Sozial
oder Jugendamt, rur Krankenkassenge
bäude, rur Ar.ltpraxen, Jugendzentren 
und Kindergärten. 

Dem immer wieder zu beobachtende 
Defizit im Vollzug dieser Nonnen kön
nen Verbände behinderter Menschen, 
die nach § 13 Abs. 3 des Behinderten
gleichstellungsgesetzes des Bundes an
erkannt sind nach § 6 BGG NRW mit ei
ner Verbandsklage gegen den bauenden 
Träger öffentlicher Gewalt beim Ver
waltungsgericht oder nach § 13 Abs. I 
BGG Bund gegen den Sozialleistungs
träger beim Sozialgericht verfolgen. 
Während gegenwärtig jede auch nur 
theoretische Klagemöglichkeit nach 
dem AGG bei Verbänden und Anwalt· 
schaft in a ll er Munde ist, werden diese 
auf der Hand liegenden Klagemöglich· 
kei ten gegen gre ifbare Missstände auch 
nach flinf Jahren BGG Bund prakt isch 
nichtgenutzl. 

V. Mobilität 
Mobilität im Nah- und Fernverkehr ist 
e ine Voraussetzung freier und se lbst
bestimmter Freizeitgestaltung in der 
modemen Gesell scha ft . Bahn, Bus und 
Tax i unterliel:!en darum seit iehereinem 

Kontrahieru ngszwang in öffentlich
rechtlichen wie in privatrechtlichen 
Fonnen (§ 22 PBefD). Auch in diesem 
Lebens- und Rechtsbereich wird der 
Blick daher auf die fakti sche Benach
teil igung gerichtet, die flir behinderte 
Reisende von Barrieren ausgeht, die in 
den Verkehrsmitteln oder auf dem Weg 
dahin zu überwinden sind. 29 

Die erste Verbandsklage e ines Ver
bands behinderter Menschen nach 
dem BGG des Bundes, die das Bun
desverwa ltungsgericht erreicht hat,30 
betraf den Umbau eines Bahnhofs der 
Deutschen Bahn. Die Verpfhchrung 
zur Barrierefreiheit in § 2 Abs. 3 der Ei
senbahn-Bau- und Betriebsordnung ist 
jedoch derart schwach fonnul iert, dass 
die Deutsche Bahn mit dem Vortrag Er
folg haben konnte, Barrierefrei hei t nur 
zu realisieren, wenn ein Haltepunkt von 
mehr als tausend Reisenden täglich ge
nutzt wird. 

Für den Flugreiseverkehr ist schließ
lich die Verordnung 110712006 des Eu
ropä ischen Parlaments und des Rates 
über die Rechte von behinderten Flug
reisenden und Flugreisenden mit e in
geschränkter Mobi lität 31 zu beachten. 
Diese unmittelbar geltende Verordnung 
verpfl ichletdie Luftfahrt- und Reiseun· 
temehmen Buchungen von mobi li täts
behinderten Reisenden zu akzeptieren 
und sie mit gültiger Buchung auch zu 
befOrdern.32 Dies kann nur aus zwi n
genden Sicherheitsgründen unterlassen 
werden. 

In diesen Fällen besteht die Pfl icht , eine 
angemessene Alternative zu suchen 
oder die Reisekosten zu erstatten.33 

Flughäfen in der Europäi schen Uni
on sind verpflichtet. den behinderten 
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Menschen die entsprechende Hi lfe zum 
Antriu des Fl uges und bei der Ankunft 
zu leisten und zwar solche, die auf die 
besonderen Bedürfnisse des einzel nen 
Fluggastes zugeschnitten ist. 34 

Diese Hilfe ist vom Flughafen zu ge
währleisten und kann von ihm diskri
minierungsfrei durch eine Um lage 
finanziert wcrden.35 Luftfahrtuntemeh
men und Flughäfen sind zur Schu lung 
im Umgang mit behinderten Menschen 
verpflichtet. 36 Es wäre wünschenswert, 
wenn ein entsprechender Regel ungs
stand in Deutsch land flif den schienen
gebundenen Verkehr erreicht werden 
könnte. 

VI. Freizeit-
Unfallversicherungen 

Während die Folgen von UnHiIlcn im 
Arbeitsleben37 lind auch bei ehren
amtlicher Tätigkeit in der Wohlfahrts
pftege38 sowie auf Antrag auch flir 
Ehrenamtsträger in gemeinnützigen 
Organ isationen, Gewerkschaften und 
Arbei tgeberverei n i gun gen39 gesetzl ich 
bei den Berufsgenossenschaften ver
sichert sind, besteh t rur Freizeitunfälle 
nur die Möglichke it, eine private Ver
sicherung abzusch ließen. Bisher ist 
dies jedoch dem Gmnde und den Be
dingungen nach fti r viele Menschen er
schwert gewesen. 

Privatrechtl iche Versicherungsverträ
ge fa llen nach § 19 Abs. I Nr. 2 AGG in 
den Anwendungsbereich des Gesetzes. 
Eine unterschiedl iche Behandl un g 
wegen des Geschlechts, der Rel ig i
on, einer Behinderung, des A lters oder 
der sexuellen Identität ist nur zu lässig, 
wenn d ies - vereinfacht gesagt - auf 
einer versicheru ngsmathematischen. 

stat istisch gestützten Risikobewertung 
beruht. Private Versicherungen arbei
ten bei der Schätzungkllnftiger Risiken 
indem sie bestimmten Eigenschaften 
der Versichemngsnehmer bestimmte 
zukünftige Risiken zuordnen, meist auf 
der Basis vergangener Schadensei n
tritte bei Personen mit den gleichen Ei
genschaften. 

Auch wen n man dieses Verfahren im 
Gnmdsatz akzeptiert, so hat der Ge
setzgeberdoch gesehen, dass di ese Ein
schätzungen zukün ftiger Schäden auch 
zu BenaChteiligungen fuhren kön nen. 
Versichenmgen konnten es sich bisher 
zu ein fach machen, das Schadensrisiko 
besti mmterGmppen überzeichnen und 
ihnen Versicherungen ganz verweigern 
oder nur zu prohib itiven Bedingungen 
anzubieten. 

Auch d ie Gruppenbildung selbst ist 
nicht fre i von Wertungen und Verzer
rungen. Wird etwa die Gruppe der in 
Deutschland über sechs Millionen 
schwerbehinderten Menschen pau
schal mit e inem höheren Unfa llrisiko 
identi fiziert, werden blinde, taube oder 
anfallskranke Menschen mit Rheuma
kranken und Diabetikern in einen Topf 
geworfen. Ein pauschaler und völliger 
Ausschl uss von der Versichenmg all 
Hand einzelner Merkma le ist nicht 
mehr statthaft. Der Versicherer wird 
darlegen müssen, welche Erkenntnisse 
etwa über die UnfaUhäufigkei t von 
Bl inden, Diabetikern oder über 70-jäh
rigen Menschen er seiner Ka lkulation 
wie zuGru nde gelegt hat. 

VIII. Schluss 

Gerade im Freizeitbereich zeigt sich: 
Gleichbehandluna heißt nicht. alles 

.. 
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llbcr den gleichen Leisten zu schlagen. 
Gerechte Gleichbehandlung ist genau· 
so vielschichtig wie die zu überwin· 
dende Benachteil igung. Das gilt rur 
verschiedene Lebensbereiche ebenso 
wie rur unterschied liche Tei le der Be
vö lkerung, die von Benachteiligung 
bedroht sind. 
Gute Rechlsberatung in Gleichbehand· 
lungsfragen kann sich daher nie aufdas 
AGG beschränken, sondern muss des· 
sen normati ves Umfeld einbeziehen, 
in dem Rechtsprechung und Gesetzge
bung oft schon vorher- und manchmal 
unbemerkt - Pflöcke gegen Benach
teiligung eingeschlagen haben. Jetzt 
kommt es darauf an, diese Normen in 
der Rechtspraxiszu verankern . 0 

Geseu zur Gleichste llung behindener Menschen 
(Behindertengleiehstellungsgc:setz) vom 27. April 
2002. BGß1.I. 1467. 

2 Gescu llber die Gleichberechtigung von Men. 
schen mit urKI ohne BehirKIerung, Arti kel I des 
GeseUes zu Anikel I I der Verfll$sung von Berlin 
(Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen 
von Menschen mit und ohne Behinderung) vom 
17. Mai 1999, GVBI. 179; GescttwrGleichstel· 
lung behinderter und niclllbehirKIerter Menschen 
in Sachscn·Anhah vom 20. November 2001, 
GVBI. 4S7; Gesc~ ror Gleichstellung behinder· 
ter Menschen des Landes Schieswig·l loistein und 
zur ÄrKlerunganderer RechlSvorscluiften vom ]6. 
Dezember 2002. G VBI. 264; Landesgesctz Rhein· 
land· l'falz zur Herstellung gleichwertiger Lebens· 
bedingungen fIIr Menschen mi t Behinderungen 
vom 16.12.2002, GVßI. 48 1; Geseu zur Gleich· 
stellung behindener Mensehen und zur Anderung 
anderer Gesetze des Landes Brandenburg vom 
20. Mln; 2003, GVBI. 42: Ba)'erischcs Gesetz 
zur Gleichstellung, Integration und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung und zur Änderung an· 
dererGe5c~e vom 9. Juli 200), GVBI. 419; Gesetz 
Nr. 1541 zur Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen im Saarland vom 26. November 
2003, AbI. 2987; G~,:. des Landes No~drhei~. 

seue vom ]8. Oel:embcr 2003. GBI. 413: Gesetz 
zur Verbesserung der Integration von Menschen 
mit Behinderungen im Freistaat Sachsen vom 
28. Mai 2004. GVoßl. 197; Hessischcs Gese~ 
zur Gleichstellung von Menschen mit Bchinde· 
rungen und zur Ändenmg andetcr Gesetze vom 
20.12.2004, GVBI. 492: Hamburgischc:s Gesetz 
zur Gleichstellung behindcncr Menschen vom 
21. MIr2. 2005. GVBI. 75; Baden-Wllrttember· 
gisches LandesgestlZ zurGleichstellung von Men· 
schen mit Behinderungen vom 3. Mai 2005, GBI. 
2005, 327; ThUringer Geseu zur Gleichstellung 
und Verbesserung der Integration von Menschen 
mit Behinderungen vom 16. Dezembcr 2005, 
GVBI. 383; Gesttz zur Gleichste llung, g leichbe· 
rechtiglCn Tei lhabe und Integration von Menschen 
mit Behinderungen Mccklenburg·Vorpommem 
vom 10. Juli 2006,GVOBI. 539. In Niedersachsen 
ist ein entsprechendes Gesetz im Gesetzgebungs· 
verfahren. 

) Schick in: Schiek, AGG (2007). Rn. 14 zu § 19 
AGG. 

4 Richtlinie 2000178/EG des Rates zur Festlegung 
eines allgemeinen Rahmens fIIr die Verwirkli· 
chung der Gleichbehandlung in Beschilligung 
und Berur vom 27. November 2000, Abi. Nr. L 
303/16. 

5 Vgl. fIIr die se~uelle Identitlt: BVerfGE 88, 87 
(franssclluellengesctt); fIIr die kontroverse Dis· 
kussIon zum Alter: ß ieback, Alterdiskriminierung 
• a ll~meine Strukturen und $Ozialrechtliche PI'O+ 
bleme,ZSR2006,75. 

6 Vgl. BVcrlGE 7, 198,204 - Lnth; BVerfGE 81. 
242, 25S - Ilandel$vertreter, BVerfGE 89. 214, 
232 - BtbpChallen: Welti, Behinderong und Re· 
habilitalion im sozialen Rechtsstaat (2005). 4)0, 
479 fT.; 544 fT.; Bieback, Die Bedeutung der so. 
zialen Grundrechte fIIr die Entwicklung der EU, 
ZfSHlSGB 2003. 579fT.: Canaris, Die Bedeutung 
der iustitia distri butiva im deutschen Vertrogsrecht 
( 1997); Alu)'. Theorie der Grundrechte (1994). 
372f.;383. 

7 LG Frankfun am Main, NJW 1980, 1169; AG 
Flensburg, NJW 1993, 272; andert bereil$: AG 
Bad Homburg, Al.. C 2096199 ( 15): AG Kleve, 
NJW 2000, 84; vgl. dazu: Welli (2005), 730; Rcu· 
ter, Das Flensburgcr ReiseurteiJ, SHAIU: 1992, 
217; Dro., StOrungendun:hgcistig Behindene als 
Reiscmangel?,NJW 1980, 1939. 

8 Frankc/ Schlichtmann in: DlublerJ Bcrtzbach, 
AGG(2007).Rn. 16zu§20. 



~ ______________ S~O~Z~ia~l~p~OI~it~ik __ 489 

11 Deinen in: Dal,lblerl Benzbaeh, AGG. Rn. 38 zu 
§21. 

12 §§4Ab5.1Nr.l,I'GastG. 

13 §55ßauONRW; 

14 Vgl. § 42 Abs. 1 BWBauO; An. 51 Am. J Bay
BauD; § 51 Abs. I BerlBauO; § 45 Abs. 2 und 
3 BbgBauO; § 53 Abs. I ß remLBO; § 52 Abs. 
I IImbBauO; § 73 Abs. I HessBO; § 52 Abs. 1 
MVLBauO; § 48 Abs. I NdsBauO; § 51 Abs. I 
RhPILBauO; § 54 Abs. I SLBauO; § 53 Abs. 
I SächsBauO; § 57 Abs. I BauO LSA; § 59 Abs. 
I SHLBauO; § 53 Abs. '2 ThOr83uO; vgl. BT
Drucks. 15/4575, 124 zur Musterbauordnung der 
Undcrvom 8.1 1.2002;,wrnGanu:n: Welli(200S), 
725. 

15 §52Abs.2Nr.3MVLBauO. 

16 § 4 BGG Bund; § 2Abs. 3 W OG SH; § 2 Abs. 3 
RhPILGGBehM; § 4 ß bgBGG;An. 4 BayBGG; § 
3 SlichslntegrG; § lAbs. J SBGO; §4 ß remß GG; 
§ 3 Abs. I HessBGG; § 4 HmbGGbM; § 3 
LBGGBW; §.5 ThOrG1G; § 6 LBGGMY. 

17 VgL BT-Drucks. 15/4575 , 10, 124; Welti (2005), 
60; Buhmann, Barrierefreiheit - Eine Herausfor
derung rur d ie Pra"ention, BG 2003, 457. 

18 Kri tisch: Hase, Gleiehheit und Ungleichhei t in de r 
Praxis "on Geseugebung und Gesetzesanwen
dung in: IgVWehi (Hrsg.): Die Verantwortung des 
sozialen Rechtsstaats filr Pernlnen mi t Behinde
rung und mrdie Rehabilitation (200 1),25. 

19 VGH Baden-Wilntembc:rg, NVwZ-RR 2005. 
195. 

20 OVG Niedersachsen, BauR 2006, 1285 zu einem 
Geblude mit mehreren Arzlpraxen. 

21 Vgl. POIti, Die Auswirkungen des Behinderten
gle ichstell ungsrechts auf das GaslSlI ltenrecht, 
GewArth 2003,231. 

22 Anikel 16 BayBGG; § ]5 ßerl L.Gß G; § ]0 
BbgBGG; § 12 BremBGG; § 10 RhPfLGGBehM; 
§9Abs. 2 SlchslntegrG; § 17 Abs. ] BGStG L.SA; 
§ 3 SHL.BGG; § 17 HessBGG; § 12 HmbGGbM; 
§ 12 L. BGGBW; § 20 ThilrGIG; § 15 L.BGGMV; 
"gI. Schlacke, Verbandsklagerechte im Behinder
tenrecht, RsDE 52 (2003), 60 fT. 

23 DuuAnikel 125aAbs.1 GG. 

24 LGHeidelberg,NJW_RR2002,111. 

25 Ambrosiu$ in: Dliublerl ß ertzbach, AGG (2007), 
Rz34zu§21. 

26 §IISGB VIII . 

PBefG zu den Anfordcnmgen an den "om öfTent
lichen Auftraggeber zu erstellenden Nah"erkehT$
plall; "SI. Wehi (2005), 672; Sellmann, Die Ent
wick lung des öfTentlichen Verkehrsrechts, NVwZ 
2004,51 fT. 

30 BVerwGE 125,370. 

31 AbI. L. 20411 "om 26.7.2006: "gi. Schladebach, 
Behindenenrecht 2007,1. 

32 Anike13V01l07nOO6. 

33 Artikel <! VO 1107nOO6. 

34 An ikel7 VO 110712006. 

35 AnikeI8VOI107n006. 

36 Anikel l l VO l107nOO6. 

37 §2Abs.INr. I SGBVII. 

38 §2Abs.1 Nr.9SGBVI1. 

39 §6Abs.INr.3und4SGBVII. 

Jobsituation 

Mehr Menschen mit 
Handicap in Arbeit , 
t 
Die günstige Entwicklung amArbeits
markt hat auch zu mehrBeschäftigung 
Behinderter gefilhrt. Nach einem Be
richt, den das Bundeskabinett jüngst 
billigte, nahm die Zahl schwerbehin
derter Menschen in Arbeit von 2003 
bis 2005 um 1,2 Prozent zu und dabei 

,die der schwerbehinderten Frauen um 
vier Prozent. Insgesamt gab es 2005 
rund 914 000 Schwerbehinderte in re
gulärer Beschäftigung. Die Beschäf

Itigungsquote stieg von 3,8 Prozent im 
fJahr200t auf4,2 Prozent2005. 
Die Zahlen zeigen nach Ansicht des 

t Bundesarbeitsministeriums die wach-

I sende Bereitschaft der Wirtschaft, 
Schwerbehinderte zu beschäftigen. 
Dennoch seien zuletzt gut 32 OOOAr-
- ~-.., -- --
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